
 
Laufende Nr. 2 Jahr 2020 

 
 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 
 

Über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Aschach an der Donau am 18.05.2020 
 
Tagungsort: Aschacher Veranstaltungszentrum 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr      Ende: 21:05 Uhr 
 
 

Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
Bürgermeister Ing. Knierzinger Friedrich (ÖVP) 
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 
1.Vizebgm. Weichselbaumer Franz 
GVM Paschinger Franz 
GRM Rosemarie Schwantner 
GRM Knierzinger Christoph 
GRM Schlagintweit Christian 
GRM Hofer Herbert 
GRM Rechberger Johann 
GRM Freller Herbert 
GRM Hirschberg Petra 
GRM Leblhuber Christian 
Ersatzmitglieder ÖVP 
GRM Freller Herbert   für Fr. Schlagintweit Anita 
GRM Hirschberg Petra   für Hrn. Ing. Gerhard Buchroithner 
GRM Leblhuber Christian   für Hrn. Perndorfer Manfred 
 
 
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 
2. Vizebgm. Haider Christoph 
GRM Schaffrath Friedrich 
GRM Leppen Felix 
GRM Mag. Eggerstorfer Harald 
GRM Mag. Manuel Gaadt 
GRM Straßl Christian 
Ersatzmitglieder FPÖ 
GRM Schaffrath Fritz  für Hrn. Radler Thomas 
GRM Leppen Felix   für Hrn. Mag. Haider Roman 
GRM Mag. Eggerstofer Harald  für Fr. Mayrhofer Elisabeth 
GRM Straßl Christian  für Hrn. Wagner Thomas 
 



 
Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) 
GVM Groiss Dietmar jun. 
GRM Jäger Josef 
GRM Ing. Lucan Matthias 
GRM Frandl Ramona 
GRM Ing. Peter Robert 
Ersatzmitglieder SPÖ 
 
 
Die GRÜNEN 
GVM Dr. Judith Wassermair 
GRM Wassermaier Johannes 
GRM Schnell Rosa 
Ersatzmitglieder der GRÜNEN 
 
 
Weiters anwesend: 
AL Karin Rathmayr 
VB I Pröhl Anita 

  



Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und Besucher zur heutigen 

Sitzung. 

Er stellt fest, dass die Tagesordnung zeitgerecht zugestellt wurde. 

Gegen die heutige Sitzung bestehen keine Einwände und der Gemeinderat ist 

beschlussfähig. 

Bevor die Sitzung beginnt, wird eine Schweigeminute für den verstorbenen 

Gemeinderat, Hrn. Stammler Roland abgehalten. 

Der Bürgermeister schätzt nochmals seine geleistete Arbeit. 

 

  



1.Wohnungsangelegenheiten 
1.1. Information über die Wohnungsvergaben durch den Sozialausschuss 

 
 
 

Über diesen Punkt wird ein eigenes Protokoll erstellt. 

 

 
ENDE TOP 1.1. 

  



2. Bauangelegenheiten 
2.1. Vergabe der Straßenbauarbeiten für die Siedlungsstraße Ruprechting 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
Die Arbeiten zur Errichtung der Aufschließungsstraße Ruprechting 
(„Keplingergründe“) wurden seitens des Büros Krückl-Seidel-Mayr und Partner 
ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 26. 02. 2020 statt und erbrachte 
das im beiliegenden Protokoll verzeichnete Ergebnis. Die Angebote wurden seitens 
des Straßenplaners geprüft und er empfiehlt die Arbeiten an die Firma Held & 
Francke als Billigstbieter zu vergeben (siehe ebenfalls beiliegende Empfehlung).  

 
Beratung: 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 
Fr. Dr. Wassermair: Die Straße ist schon fast fertig. Zur Absicherung der 
Ausfahrten auf die Ziegeleistraße ist ein Halteverbot (ausgenommen Zustell- und 
Ladetätigkeit) bis zur Ziegeleistraße 7 vorzusehen. Begründung: LKW-Verkehr 
vom Ziegelwerk Pichler, der im Falle von parkenden PKWs auf die linke Spur 
wechseln müsste und aufgrund der Sichtverhältnisse (Gartenmauern verdecken 
die Sicht) ausfahrende Fahrzeuge gefährdet. 
Hr. Jäger: Ihn hat das Zustandekommen etwas gestört. Es hieß man muss den 
Grund um € 25.000,- ankaufen, da man zu den Gründen dahinter muss, damit die 
Müllabfuhr etc. durch kann. Mittlerweile weiß er, dass diese hinten über 
Ruprechting fährt. Das Haus wäre um ca. € 160.000,- zu kaufen gewesen. 
Insgesamt ist man jetzt bereits auf € 119.000,-, welche nicht notwendig gewesen 
wären. Andere Gemeinden hätten die Chance genutzt und das Haus gekauft.  
 

 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge die gegenständlichen Arbeiten an den Billigstbieter 
vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 2.1. 







 
  



 
2.2. Vergabe Straßenbauarbeiten Sanierung von Gemeindestraßen 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
Es wurden seitens der Gemeinde mit Unterstützung des Straßenplanungsbüro 
Krückl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH mehrere Straßensanierungsmaßnahmen 
ausgeschrieben. Es sind dies die Baulose Ritzbergerstraße (Bereich Brunnengasse 
bis Reitingerstraße), Sommerberg-Auffahrt, Zellerstraße (Sanierung und Erweiterung 
in Zusammenhang mit Apotheken-Neubau) sowie der südliche Bereich des 
Löwengartens (entlang der Liegenschaft Arthofer). 
Die Ergebnisse der Angebotseröffnung vom 21. April 2020 sind dem beiliegenden 
Angebotseröffnungsprotokoll zu entnehmen. Die Angebote wurden seitens des 
Straßenplaners geprüft, der entsprechende Prüfbericht liegt ebenfalls bei. Aus 
diesem geht auch hervor, wie sich die Gesamtangebotssumme auf die einzelnen 
Baulose verteilt. Der Billigstbieter ist die Fa. Held & Francke. 
Weiters ist anzumerken, dass im Rahmen der Ausschreibung festgelegt wurde, dass 
die Gemeinde durch die Vergabe nicht verpflichtet ist alle Baulose umzusetzen. Alle 
Varianten und Kombinationen sind hierbei denkbar.  
 
Beratung: 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 
Hr. Ing. Peter Robert: Wird im Bauausschuss beraten, wann welches Vorhaben 
gemacht wird?  
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Ja entweder im Bauausschuss oder im 
Gemeindevorstand. Es muss im Herbst wahrscheinlich sowieso ein Nachtrag erstellt 
werden. 
Hr. Vizebgm. Haider: Man hat sich im letzten Herbst ein sehr ambitioniertes 
Straßenbauprogramm vorgenommen. Man hat dort mit Einnahmen kalkuliert, die 
man aufgrund der Krise bei weitem nicht mehr haben wird. Erst heute kam wieder ein 
Schreiben des Gemeindebundes, in dem steht, dass die Ertragsanteile um bis zu 
30% einbrechen werden. Jeder kann sich ausrechnen, was dies für das Budget 
bedeuten wird.  
Wenn man jetzt unterstellt, dass die Ertragsanteile im heurigen Jahr nur um 15% 
fallen und eventuell um 5% weniger Kommunalsteuer und div. andere Abgaben 
sinken, dann wird man um ca. € 350.000,- weniger haben als budgetiert wurde. 
Lt. geplantem Budget wird man dann einen Abgang von ca. € 145.000,- haben, dies 
muss man dann durch Rücklagen ausgleichen. Das Land OÖ hat bereits Anfang 
April alle Gemeinden eindringlich ersucht, ganz genau zu überlegen, welche 
Vorhaben umgesetzt werden, da weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Wieder 
Reserven aufzubauen im nächsten Jahr wird schwierig werden. 
Man hat auch noch nicht berücksichtigt, dass bereits eine Vergabe für die 
Knierzinger Gründe durchgeführt wurde. Es sind hier auch € 100.000,- offen, die 
noch nicht verbaut worden sind. 
Wenn man alles durchzieht, dann werden unsere Reserven im heurigen Jahr auf  
ca. € 140.000,- runterschmelzen. Man kann nicht sagen, ob man im nächsten Jahr 
noch ein ausgeglichenes Budget hinbekommt. Man sollte hier genau überlegen, was 
man tut. Wenn es einmal vergeben wurde, dann hat die H&F einen rechtlichen 
Anspruch darauf. Er würde hier sehr vorsichtig sein, denn man hat einige Sachen, 
die noch auf uns zukommen (Sanierung Gemeindeamt, FF Fahrzeug usw.) 
Im Jahr 2022 fallen auch von einigen Darlehen die Annuitätenzuschüsse weg.  



Er hat Hrn. Weichselbaumer eindringlich gebeten, nicht en bloc abstimmen zu 
lassen.  
Man muss hier strategisch handeln. Er war damals auch dafür, aber die Situation hat 
sich massiv geändert. 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Es ist schon richtig, dass es eine gewisse 
Unsicherheit gibt, was die Ertragsanteile und andere Einnahmen der Gemeinde 
betrifft. Er hat jedoch in den letzten Wochen immer wieder verschiedene Zahlen 
erhalten. Er denkt da anders. Bezüglich dem Rechtsanspruch der H&F, möchte er 
dem nicht zustimmen. In den Ausschreibungsunterlagen steht dezidiert, dass die 
Gemeinde durch die Vergabe nicht verpflichtet ist, alle Baulose umzusetzen. Man hat 
daher alle Varianten und Möglichkeiten. Es wurden für die Straßenbaumaßnahmen  
€ 300.000,- vorgesehen. Falls es wirklich extreme Minderungen geben sollte, heißt 
es nicht, dass man die ganzen 300.000,- heuer verbauen muss. Man kann es sich 
richten. Aus seiner Sicht sind im Budget auch zwei Posten drinnen, die man heuer 
nicht angreifen wird (Arztstelle, AVZ Reparaturen). Bei der Kommunalsteuer sieht er 
nicht so schwarz, da große Firmen ihre Mitarbeiter nicht auf Kurzarbeit geschickt 
haben und normal einzahlen. 
Was setzt man als Gemeinde für ein Signal, wenn man sagt, man macht heuer nichts 
mehr? Er ist der Meinung, dass man es machen sollte. Der Gemeinderat kann 
natürlich anders entscheiden. 
Hr. Vizebgm. Haider: Es geht nicht darum gar nichts zu machen. Er hat einige Male 
gebeten nicht en bloc auszuschreiben und es wurde trotzdem gemacht. Wenn man 
im schlimmsten Fall Abgangsgemeinde wird und man diverse Unterstützungen 
braucht, wird das Land vorlegen, dass die Gemeinden darauf hingewiesen wurden. 
Man räumt nicht sein Sparbuch leer, wenn man nicht weiß, wie es im nächsten Jahr 
weitergeht.  
Fr. Dr. Wassermair: Wir haben die verschiedenen zur Sanierung oder Fertigstellung 
anstehenden Straßen besichtigt und sind zum Schluss gekommen, dass die 
Staubfreimachung der Straße in der neuerrichteten Siedlung Knierzingergründe 
vordringlich ist. Die Vergabe war in der Gemeinderatssitzung am 25.6.2018. 
Weiters die Verbreiterung der Zellerstraße, falls der Neubau der Apotheke spruchreif 
wird und die Sanierung der löchrigen Straße zum Sommerberg. 
Hr. Jäger: Als dies im Finanzausschuss besprochen wurde, konnte keiner wissen, 
dass es sich so entwickelt. Man sollte schon genau überlegen, was man ausgibt und 
was nicht. 
Warum kann man jetzt nicht z.B. die Zellerstraße beschließen und alles andere nach 
der Reihe, je nachdem wie man sich finanziell bewegen kann. 
Hr. Mag. Gaadt: Er würde es auch nach Zustand vergeben. Bei einer en bloc 
Vergabe wird er nicht zustimmen. 
Hr. Wassermair: Er vertraut darauf, dass- wenn in der Ausschreibung drinnen steht, 
dass sich die Gemeinde die Umsetzung vorbehält- das bindend ist. Zur 
grundsätzlichen finanziellen Situation: Wir sind als Gemeinde für den Erhalt der 
Infrastruktur verantwortlich. Und die beste Investition, die eine Gemeinde machen 
kann, ist die in die Infrastruktur, denn langfristig bringt es auch Geld, wenn Menschen 
durch die erhöhte Lebensqualität im Ort bleiben oder herziehen. 
Vorsitzender: Aufgrund der Auftragsgröße hat man super Konditionen erhalten.  
Hr. LR Hiegelsberger warnte ausdrücklich davor, geplante Sachen nicht 
durchzuführen, denn im nächsten Jahr wird es sicher teurer, wenn man überhaupt 
dann Baufirmen zur Durchführung bekommt. Wenn man es um zwei Jahre 
verschiebt, wird man sicher um € 100.000,- mehr bezahlen. 
 



 
Es entsteht hierüber noch eine Diskussion und der Punkt wird bis zur nächsten 
Sitzung vertagt. Der Vorsitzende ist nicht dafür. Die Mehrheit ist jedoch für eine 
Vertagung. 
 
 
 
 
 
ENDE TOP 2.2. 
 
 
 
 
 
 
    



  



  



  



2.3. Teilungsplan Siernerstraße (Bereinigung Grundgrenzen) – Beratung und 

Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
Hinsichtlich der Bereinigung der Straßengrundgrenzen in der Siernerstraße gemäß 
der in den Gemeinderatssitzungen vom 30.09.2019 bzw. 09.12.2019 
beschlossenen Vereinbarung mit den betroffenen Grundeigentümer wurde nach 
Endvermessung nun ein Teilungsplanung vom Zivilgeometer-Büro DI Bauer 
erstellt. Dieser liegt in der Amtsvortragsmappe. Das Verfahren zur 
Grundübernahme soll mit Beschluss dieses Teilungsplanes zum Abschluss 
gebracht werden. 
Nach dem Beschluss sollen auch die vereinbarten Entschädigungen ausbezahlt 
werden. 
 

 
Beratung: 
Hr. Vizebgm. Weichelbaumer: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge den vorliegenden Teilungsplan zum Zweck der 
Grundübernahme gem. § 15 LiegTeilG beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
ENDE TOP 2.3. 

 
  



2.4. Bebauungsplanänderung Nr 20 des Bebauungsplanes Nr. 5 

(Siernerstraße) – Fassung eines Einleitungsbeschlusses 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Der Eigentümer des Grundstückes Nr. 884/4 ersucht die Gemeinde um Änderung 
des rechtsgültigen Bebauungsplanes für das Grundstück. Dieses soll in naher 
Zukunft einer Bebauung zugeführt werden. 
Hauptsächlich geht es um die Ausformung der ausgewiesenen bebaubaren Fläche. 
Diese soll auf die gemäß Oö. Bauordnung üblichen 3 m zu den 
Nachbargrundgrenzen erweitert werden, der Abstand zur Straße bleibt mit 5 m 
gleich. Anpassungen sollen auch bei der Dachneigung vorgenommen werden. 
Diese soll künftig zumindest 10° betragen (vorher zwischen 20 und 35 °), die 
Dachform bleibt mit Sattel oder Walmdach gleich. Dies soll im Sinne modernerer 
Bebauungsvarianten ermöglicht werden. Gebäudehöhen bleiben mit 2 + D gleich. 
Der Entwurf basiert auf einer Grobplanung des Grundstückseigentümers. 

 
Beratung: 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 
Fr. Dr. Wassermair: Es ist grundsätzlich in Ordnung. Es sollte zur Information nur 
angemerkt werden, dass es sich um die Straße Vorderer Sierner handelt und auf 
diesem Grundstück und dem daneben (Ziegeleistraße 5) eine gemeinsame 
Doppelgarage- mit Zufahrt Vorderer Sierner- steht. Laut Plan soll die eine Hälfte 
der Doppelgarage abgerissen werden. Der jetzige Eigentümer des Grundstückes 
hat sich diesbezüglich bis jetzt noch nicht beim Mitbesitzer der Doppelgarage 
gemeldet. 
 

 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die Einleitung des Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 5 
(Siernerstraße) möge auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs des Ortsplaners 
beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 2.4. 
 
 
 
 











 



3. Subventionen 
3.1. Subventionsansuchen des Tourismusvereines Aschach/Donau – Bera-
tung und Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Seitens des Tourismusvereines wurde schon vor einiger Zeit um Unterstützung der 
laufenden Projekte gebeten. Es soll nunmehr ein Betrag von € 6.000,-- für die Jahre 
2020, 2021 und 2022 beschlossen werden. 
 
Beratung: 
Fr. Dr. Wassermair: Wir werden der Subvention in dieser Form nicht zustimmen, da 
wir bisher Transparenz, eine ausreichende und rechtzeitige Projekt-Kommunikation 
sowie die Einbindung von Gemeindevertretern aller Fraktionen und vor allem auch 
der von gewissen Vorhaben besonders betroffenen Bevölkerung wirklich vermissen. 
Hr. Jäger: Ihn würde interessieren, um welches Projekt es sich handelt. 
Hr. Vizebgm. Weichselbaumer: Als der neue Gästesteg errichtet wurde, gab es eine 
REGEF Förderung. Als Tourismusverband konnte man das Ersparte für die 
Aufbringung der Eigenmittel verwenden, sonst hätte man dies in den überörtlichen 
Tourismusverband überlassen müssen. Dadurch wurde die Subvention auf die Jahre 
aufgeteilt. 
Hr. Groiss jun.: Er ist der Meinung von Fr. Dr. Wassermair. Es steht nicht drinnen für 
welche Projekte die Förderung genommen wird.  Er weiß schon warum, weil man 
nicht doppelt fördern darf, obwohl man dies gerade beschließen soll. 
Beim Lebenswerten Aschach werden zumindest die Projekte vorgestellt, bevor die 
Subvention fließt.  
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Dem Tourismusverein möge eine außerordentliche Subvention in Höhe von € 6.000,-
-/Jahr für die Jahre 2020, 2021 und 2022 genehmigt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die gesamte Grün Fraktion und die gesamte SPÖ Fraktion enthalten sich der 
Stimme. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
 
 
ENDE TOP 3.1. 
  



4. Haushaltsgebarung 
4.1. Prüfbericht des Prüfungsausschusses am 12. 3. 2020 – Kenntnisnahme 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Hr. Mag. Gaadt verliest den Bericht. 
 

Bericht 
 

über die Sitzung des örtlichen Prüfungsausschusses am 12.03.2020 um 18:30 Uhr 

am Gemeindeamt Aschach an der Donau 

 

Anwesende: 

Mag. Manuel Gaadt, Obmann, Johann Rechberger, Ing. Werner Schalek und 

Irmtraud Dieplinger-Groiss (Schriftführerin) 

 

Der Obmann begrüßt alle Erschienen und eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr. 

 

Tagesordnungspunkt 1 Rechnungsabschlussprüfung 2019 

 

Prüfungsziel: 

- Ordnungsgemäße Darstellung des Finanzjahres im Rechnungsabschluss nach 

den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

 

Prüfungshandlungen: 

- Vollständigkeitsprüfung der Nachweise gem. § 75 GemHKRO 

- Abstimmung Kassabestand mit Kassabuch sowie Bankbestände mit 

Kontoauszügen 

- stichprobenartiger Abgleich der Darlehensstände mit den Tilgungsplänen 

- Prüfung der Höchstgrenzen der Repräsentationsausgaben 

- inhaltliche Besprechung ausgewählter Positionen aus dem Ordentlichen und 

Außerordentlichen Haushalt sowie diverser Nachweise zum 

Rechnungsabschluss 

 

Feststellungen: 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechnungsabschluss mit Ausnahme der 

Auswirkungen der unten beschriebenen Sachverhalte den geltenden gesetzlichen 

Vorschriften. Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen sind uns keine 

Hinweise bei den durchgeführten Prüfungshandlungen ersichtlich geworden, die 

auf wesentliche Fehler im Rechnungsabschluss hinweisen würden.  

 

Die Einschränkungen betreffen folgende Punkte: 



- Die Nachweise für die Anzahl der Pensions- und Ruhegenussempfänger gem. 

§ 75, Abs.2 Ziff. 12 GemHKRO und die Gegenüberstellung des 

Dienstpostenplans zu der Anzahl der am 31. Dezember des Finanzjahres 

ständig beschäftigten Dienstnehmer gem. § 75, Abs.2 Ziff. 11 GemHKRO 

sind nicht standardmäßig im Rechnungswesenprogramm inkludiert und nicht 

im Rechnungsabschluss enthalten. Die Anzahl der Ruhegenussempfänger 

sowie die Erläuterung zu den beschäftigten Dienstnehmern werden im 

Rechnungsabschluss 2019 noch manuell ergänzt. 

- Das Vermögen der Gemeinde Aschach wurde an die tatsächliche 

Neubewertung für die neue Vermögensrechnung im RA 2019 angepasst. 

Daraus ergaben sich Auswirkungen im Bereich der 

Abschreibungsdarstellung nur beschränkt aussagekräftig sind. Eine 

diesbezügliche Erläuterung wird noch in den Bericht zum RA 2019 

aufgenommen. 

- Haushaltsansatz 163 Freiwillige Feuerwehren enthält entgegen der in der 

Gemeinderatssitzung vom 15.3.2018 festgehaltenen Vereinbarung, dass die 

Einnahmen aus den technischen Einsätzen der FF Aschach im 

Rechnungsabschluss dargestellt werden sollen, keine Einnahmenpositionen. 

Die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben ist damit in dieser Position 

fehlerhaft und sollte korrigiert werden. Die Korrekturbuchung sollte dabei 

als durchlaufender Betrag (sowohl in den Einnahmen als auch in den 

Ausgaben) dargestellt werden. 

 

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Feststellungen sowie den 

Korrekturempfehlungen stellt der Prüfungsausschuss den Antrag an den 

Gemeinderat, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2019 zu genehmigen. 

 

Empfehlungen: 

- Die Einnahmen aus den technischen Einsätzen sind von der FF Aschach zu 

erheben und als Bruttodarstellung in den Rechnungsabschluss aufzunehmen. 

 

 

Ende des Berichtes 

 

Der Obmann schließt die Sitzung um 20:50 Uhr 

 

 

 

 

 

F.d.R.d.A.: 

 



 

Unterschriften der am 12.03.2020 anwesenden Personen:  

Vorstehender Prüfungsbericht wurde vom Bürgermeister im Sinne des § 91 Abs. 

4 der OÖ Gemeindeordnung 1990 zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Prüfungsbericht wurde dem Gemeinderat der Marktgemeinde Aschach in 

der Sitzung am ………….. vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 

 

 

 



Beilage zum Prüfungsbericht – Kennzahlenaufstellung – 3 Jahres-Vergleich 

 

 

 
AL Rathmayr: Von der FF Aschach wurde die Abrechnung der technischen Einsätze 
vorgelegt. Der Gemeinderat wird über die einzelnen Positionen abstimmen müssen. 
Dies wird dann in den Rechnungsabschluss noch eingearbeitet.  Der 
Dienstpostenplan ist dabei und auch die Anzahl der Ruhegenussempfänger. 
Hr. Groiss jun.: Die im Bericht genannte Gemeinderatssitzung war nicht am 
15.3.2018, sondern am 26.3.2018. 
 
 
 
 
ENDE TOP 4.1. 
  



4.2. Rechnungsabschluss 2019 – Beratung und Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 

 
  



 
  



 



 
  



 
AL Rathmayr: Im Bericht steht Finanzjahr 2018 – dies gehört auf 2019 ausgebessert.  
Im Amtsvortrag ist der Bericht des Rechnungsabschlusses drinnen. Es wurde eine 
Prüfung durch den Prüfungsausschuss durchgeführt.  
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der vorliegende Änderungsantrag bezüglich Verrechnung der technischen Einsätze 
der FFW Aschach/Donau möge beschlossen werden. 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
Antrag des Prüfungsausschusses: 
Der vorliegende Rechnungsabschluss möge genehmigt werden. 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 4.2. 
 
 
  



 
  



  



4.3. Finanzierungsplan „Neubau der Rot-Kreuz-Ortsstelle Hartkirchen“ – neu-
erliche Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Aufgrund der Kostenerhöhung beim Bau der Rot-Kreuz-Dienststelle in Hartkirchen 
wurde der bestehende Finanzierungsplan überarbeitet und ein neuer erstellt. Dieser 
ist wiederum von den Gemeinderäten der betroffenen Gemeinden zu beschließen: 
 

 
Beratung: 
Hr. Ing. Peter Robert: Um wieviel wird es teurer? 
AL Rathmayr: Es hat sich nur der Finanzierungsplan geändert. Das läuft alles über 
Hartkirchen. Für Aschach ist es nur ein Durchläufer. 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der neu überarbeitete Finanzierungsplan möge beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 4.3. 
  



 
  



 
  
  



4.4. Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Eferding bezüglich Voranschlag 
2020 – Kenntnisnahme. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
Hr. Mag. Gaadt: Wenn man sich die Aufstellung der Gebühren ansieht fällt ihm auf, 
dass die Bereiche Abfallbeseitigung und Wasserversorgung, an sich nicht zusammen 
passen. Er kann aber nicht sagen, was der BH Prüfer hier berechnet hat. 
Hr. Groiss jun.: Warum hat sich der Schuldendienst erhöht? 



AL Rathmayr: Sie kann es nicht genau sagen, aber wahrscheinlich weil 
Annuitätenzuschüsse wegfallen. Es wurde das Darlehen für die Kanalsanierung im 
letzten Jahr aufgestockt. 
Fr. Dr. Wassermair: 
Zu den Gebühren für Wasser und Kanal 
Aus der Tabelle Öffentliche Einrichtungen- Gebührenhaushalt ist bei Wasser und 
Kanal eine Überschuss-Steigerung von 2019 auf 2020 um 233.800 Euro 
herauszulesen. Die Grundgebühr trägt dazu etwas bei, aber macht natürlich nicht 
diese Höhe aus. 
Aschach hat bis jetzt für Wasser und Kanal die Gebühren auf Basis der verbrauchten 
Trinkwassermenge bzw. der anfallenden Abwassermenge mit den jährlich vom Land 
OÖ vorgegebenen Mindestsätzen pro m³ abgerechnet und hat damit auch in der 
Vergangenheit einen Überschuss erwirtschaftet. Eine zusätzliche Verrechnung von 
Grundgebühren für Wasser und Kanal entspricht nicht den Vorgaben des Landes OÖ 
und ist daher in dieser Form nicht zulässig.  
Die Vorgaben des Landes OÖ sind: 
1) Die Verrechnung für Wasser und Kanal muss kostendeckend sein, 
2) ab 2020 Mindestsätze des Landes für Wasser, nur wenn keine Kostendeckung 
    gegeben ist, 
3) Mindestsätze des Landes OÖ für Kanal bis Mitte 2020. 
4) die Verwendung des Überschusses ist zweckgebunden zu verwenden und zu 
definieren. 
 
Variante zur mengenabhängigen Verrechnung: 
Um dem hohen Anteil an verbrauchsunabhängigen Fixkosten Rechnung zu tragen 
(z. B. Erhaltung und Wartung der Anlagen und deren Finanzierung unabhängig vom 
tatsächlichen Wasserbezug), ist die Gebührenberechnung auf der Basis aus einem 
Mix aus Grundgebühr und Mengengebühr möglich. 
Seitens der Grünen Fraktion wird daher eine kurzfristige Überprüfung der 
Gebührenkalkulation für Wasser und Kanal durch den Prüfungsausschuss auf 
Übereinstimmung mit den Vorgaben des Landes OÖ gefordert.  
 

1) Überprüfung der Gebührenberechnung auf der Basis Mix aus Grundgebühr 
und Mengengebühr 

2) und ob die so ermittelten Gebühren in einem angemessenen Verhältnis zur 
Leistung stehen (Äquivalenzprinzip). 

 
 
 
 
 
ENDE TOP 4.4. 

 
 
 
  

  



5. Verträge und Vereinbarungen 
5.1. Nachtrag zum Mietvertrag für die Wohnung Löwengarten 11 (Oberge-
schoss) bezüglich Verlängerung - Beratung und Beschlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 
Der Mietvertrag für die Wohnung Löwengarten 11 (Obergeschoss) läuft mit Ende 
Juni aus. Da der Mieter weiterhin in der Wohnung bleiben möchte soll der Mietvertrag 
um weitere drei Jahre verlängert werden. Seitens der Gemeindekanzlei wurde ein 
Nachtrag zum Mietvertrag ausgearbeitet.  
Der Mietzins wurde entsprechend angepasst.  
 
Beratung: 
Fr. Schnell: Das Datum gehört geändert bei sonst. Vereinbarung. Es ist das Datum 
der verschobenen GMR Sitzung. 
 
 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der vorliegende Nachtrag zum Mietvertrag möge beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 5.1. 



 
  



5.2. Nachtrag zum Mietvertrag für die Wohnung Kurzwernhartplatz 1 bezüg-
lich Verlängerung – Beratung und Beschlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 
Der Mietvertrag für die Wohnung Kurzwernhartplatz 1 läuft mit Ende August aus. Da 
der Mieter weiterhin in der Wohnung bleiben möchte soll der Mietvertrag um weitere 
drei Jahre verlängert werden. Seitens der Gemeindekanzlei wurde ein Nachtrag zum 
Mietvertrag ausgearbeitet. Der Mietzins wurde entsprechend angepasst.  
 
Beratung: 
Fr. Schnell: Auch hier gehört das Datum geändert. 
 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der vorliegende Nachtrag zum Mietvertrag möge beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
 
ENDE TOP 5.2. 



 
  
  



5.3. Vertragliche Vereinbarung betreffend Zuweisung von Bediensteten an den 
Gemeindeverband „Wirtschaftshof Aschachtal“ – Beratung und Be-
schlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 
 

Vertragliche Vereinbarung   
betreffend Zuweisung von Bediensteten an den Gemeindeverband  

 

Rechtsgrundlage: Oö Gemeindebediensteten-Zuweisungsgesetz (Oö GZG) 

Vor der Zuweisung der jeweiligen Bediensteten durch die verbandsangehörigen Gemeinden 

mittels GR-Beschlusses an den Gemeindeverband „Wirtschaftshof Aschachtal“ gemäß § 3 Abs 

1 Oö GZG ist eine vertragliche Vereinbarung (hinsichtlich Kostentragung) gemäß § 8 Oö GZG 

zwischen dem Verband und den Gemeinden abzuschließen. 

Der Gemeindeverband hat für die ihm von den Gemeinden zur Dienstleistung zuweisenden 

Bediensteten den gesamten Personalaufwand zu tragen. Durch die Zuweisung erfolgt keine 

Änderung der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung der Bediensteten. 

Eine Vorprüfung des (seitens der Gemeinde Stroheim erstellten) Vereinbarungsentwurfes 

durch die Aufsichtsbehörde hat keine Vertragswidrigkeiten ergeben, jedoch wird von der 

Empfehlung, zur Erforderlichkeit einer Zustimmung der jeweiligen Gemeinde im Fall einer 

Rückzuweisung (Punkt 6.) abgesehen, damit sich der Verband schlimmstenfalls von einem 

zugewiesenen Gemeindebediensteten trennen kann.  

Die nachstehende Vereinbarung wurde in der Verbandsversammlung am 02.03.2020 

einstimmig beschlossen.  
 
 

VERE INBARUNG  
gemäß § 8 Oö Gemeindebediensteten-Zuweisungsgesetz (Oö GZG) 

 

zwischen den Gemeinden 

 Aschach an der Donau, Hartkirchen, Pupping und Stroheim 

(im Folgenden: „Gemeinden“) 

mit dem  

Gemeindeverband „Wirtschaftshof Aschachtal“ 

(im Folgenden: „Verband“) 
 

1. Die Gemeinden bilden zum Zweck der Errichtung und des Betriebs eines 

gemeinsamen Wirtschaftshofs einen Verband. 



Die betreffenden Bediensteten der verbandsangehörigen Gemeinden werden 

durch die jeweils zu erlassenden Zuweisungsverordnungen dem Verband zur 

Dienstleistung zugewiesen. 

2. Ab dem Zeitpunkt der Zuweisung ist das zuständige Organ des Verbandes 

(Verbandsvorstand) gemäß § 5 Oö GZG mit der Vertretung der Gemeinden als 

Dienstgeber gegenüber allen zugewiesenen Bediensteten der Gemeinden in 

Personalangelegenheiten betraut, mit Ausnahme der Erlassung von Verordnungen 

auf Grund der Dienstrechtsgesetze sowie Dienstzuteilungen und Versetzungen von 

Bediensteten zur Gemeinde. 

3. Der Verband hat für die ihm von den Gemeinden zur Dienstleistung zugewiesenen 

Bediensteten grundsätzlich den gesamten Personalaufwand zu tragen. 

4. Anfallende Jubiläumszuwendungen und Abfertigungen werden wie folgt 

aufgeteilt: 

Die auszuzahlenden Beträge an die zugewiesenen Bediensteten der Gemeinden 

werden im Verhältnis zur Dienstzeit zwischen der jeweiligen Gemeinde und dem 

Verband aliquot getragen. 

Beispiel Jubiläumszuwendung eines Bediensteten: 

Zuweisung am 01.01.2020; 25-jähriges Jubiläum am 31.03.2022 

Anteil Gemeinde: 22 Jahre und 9 Monate (91 %) 

Anteil Verband: 2 Jahre und 3 Monate (9 %) 

Den Aufwand für das 35-jährige bzw. 40-jährige Jubiläum trägt allein der Verband. 

5. Resturlaube der Bediensteten bis zum Zeitpunkt der Zuweisung werden durch die 

bis dahin dienstgebenden Gemeinden an den Verband bis zu einem maximal 15 

Arbeitstagen entsprechenden Ausmaß (unter Berücksichtigung einer 

Teilzeitbeschäftigung) finanziell abgegolten. Ab dem Zeitpunkt der Übernahme 

durch den Verband ist der jeweilige Urlaubsanteil für das restliche Jahr aliquot 

zu berechnen und hinzuzufügen. 

6. Zugewiesene Bedienstete der Gemeinden dürfen vom Verband an die betreffende 

Gemeinde zurückgewiesen werden, wenn deren Dienstleistung nicht 

zufriedenstellend ist. Die betreffende Gemeinde ist über eine beabsichtigte 

Zurückweisung unverzüglich und nachweislich schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

7. Die künftige Neuaufnahme von Bediensteten erfolgt ausschließlich durch den 

Verband. 

8. Im Übrigen sind die Bestimmungen des Oö Gemeindebediensteten-

Zuweisungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. 
 
Diese Vereinbarung wurde genehmigt: 
 

  
 



 
 

 
 
 

Marktgemeinde Aschach an der 
Donau: 

Gemeinderatssitzung am xx.xx.xxxx 
 
 
 

Gemeindeverband 
„Wirtschaftshof Aschachtal“: 
Verbandsversammlungssitzung am 
2.3.2020 
 
 

 

Obmann Bgm. Wolfram Moshammer 
 

 Bürgermeister Ing. Friedrich 
Knierzinger 

 
 

 
 

 Gemeinde Hartkirchen: 
Gemeinderatssitzung am xx.xx.xxxx 

 
 
 

 
 

 Bürgermeister Wolfram Moshammer 

 
 

 
 

 Gemeinde Pupping: 
Gemeinderatssitzung am xx.xx.xxxx 

 
 
 

 
 

 Bürgermeister Mario Hermüller 

 
 

 
 

 Gemeinde Stroheim: 
Gemeinderatssitzung am xx.xx.xxxx 

 
 
 

  Bürgermeister Rudolf Gammer 
 

 

Beratung: 

Fr. Dr. Wassermair: Ich glaube nicht an die Wirtschaftlichkeit dieses Projektes und 

werde mich der Stimme enthalten. 

 

 

 

Antrag des Vorsitzenden: 

Der Gemeinderat möge die vorliegende Vereinbarung vollinhaltlich beschließen.  
 



Abstimmungsergebnis: 
Fr. Dr. Wassermair, Hr. Wassermair und Hr. Straßl enthalten sich der Stimme. 
 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
 
ENDE TOP 5.3. 
  



Wirtschaftshof Aschachtal, 

Verordnung bezüglich Zuweisung von Gemeindebediensteten 

Die betreffenden Bediensteten der Mitgliedsgemeinden sollen gemäß § 3 Abs 1 Oö 

Gemeindebediensteten-Zuweisungsgesetz (Oö GZG) durch Verordnung der 

Gemeinderäte ab 01. Oktober 2020 dem Gemeindeverband „Wirtschaftshof 

Aschachtal“ zur Dienstleistung zugewiesen werden. 

§ 4 Oö GZG regelt die Ansprüche der zugewiesenen Bediensteten: 

(1) Durch die Zuweisung erfolgt keine Änderung der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung 
der Bediensteten. Diese haben insbesondere Anspruch auf Fortzahlung ihrer Bezüge durch die 
Gemeinde (den Gemeindeverband). 
(2) Zugewiesene Bedienstete haben ihre Verpflichtungen aus dem Dienstverhältnis zur 
Gemeinde (zum Gemeindeverband) dem Beschäftiger gegenüber zu erbringen. Für die Dauer der 
Zuweisung obliegen die Fürsorgepflichten des Dienstgebers auch dem Beschäftiger. 
(3) Sollte der Beschäftiger den zugewiesenen Bediensteten für die Dauer der Zuweisung über die 
besoldungsrechtlichen Ansprüche hinaus finanzielle Zuwendungen gewähren, begründen diese 
keinen Anspruch gegenüber der Gemeinde (dem Gemeindeverband). 
(4) Veränderungen in der dienst- oder besoldungsrechtlichen Stellung der zugewiesenen 
Bediensteten (insbesondere Versetzung, qualifizierte Verwendungsänderung, Dienstzuteilung, 
Überstellung, Beförderung, Verwendungsänderungen) anlässlich oder im Rahmen der 
Zuweisung sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig, wobei 
Organisationseinheiten des Beschäftigers den Dienststellen einer Gemeinde (eines 
Gemeindeverbands) gleichzuhalten sind. 
(5) Zugewiesene Bedienstete haben bei aufrechtem Dienstverhältnis bzw. während des 
Dienststands kein Recht auf Aufrechterhaltung der Zuweisung oder vorzeitige Beendigung 
derselben. 

Der (von der Gemeinde Stroheim erstellte) Verordnungsentwurf wurde bereits einer 

Vorprüfung durch die Aufsichtsbehörde unterzogen: 

V E R O R D N U N G  

des Gemeinderates der Gemeinde Aschach/Donau vom 18. Mai 2020, 
mit der Bedienstete der Gemeinde Aschach/Donau dem 

Gemeindeverband „Wirtschaftshof Aschachtal“ 

zur Dienstleistung zugewiesen werden. 

Gemäß § 3 Abs 1 Oö Gemeindebediensteten-Zuweisungsgesetz (Oö GZG) iVm § 43 Abs 1 Oö 

Gemeindeordnung 1990 (Oö GemO 1990) wird verordnet: 

§ 1 
Zuweisung 

Die Bediensteten der Gemeinde Aschach/Donau 

 Pröhl Jürgen 

 Gruber Rainer 



 Paschinger Michael 

werden mit Wirksamkeit ab 01. Oktober 2020 dem Gemeindeverband „Wirtschaftshof 
Aschachtal“ zur Dienstleistung zugewiesen. 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung an der Amtstafel in Kraft. 

Die erlassene Verordnung hat der Bürgermeister unverzüglich der Aufsichtsbehörde 

mitzuteilen (§ 101 Abs 1 Oö GemO 1990). 

 

Antrag des Vorsitzenden: 

Die Verordnung möge beschlossen werden. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Fr. Dr. Wassermair, Hr. Wassermair und Hr. Straßl enthalten sich der Stimme. 

Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 

 
  



5.4. Satzungsänderung „Wirtschaftshof Aschachtal“ – Beratung und Be-
schlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 
Mit Landesgesetzblatt Nr. 59 vom 26.5.2015 wurde die Vereinbarung der Gemeinden 
Aschach an der Donau, Hartkirchen, Pupping und Stroheim über die Bildung eines 
Gemeindeverbandes zum Zweck der Errichtung und des Betriebs eines 
gemeinsamen Wirtschaftshofes (Wirtschaftshof Aschachtal) inklusive der Satzung 
genehmigt. Die jeweiligen Beschlüsse wurden im Herbst 2014 in den 
Mitgliedsgemeinden gefasst.  
Nunmehr soll vor Inbetriebnahme des Wirtschaftshofes die Satzung vor allem 
betreffend Kostenteilungsschlüssel (§ 13) angepasst werden. 
Die überarbeitete Satzung wurde bereits zur Vorprüfung an die Oö. Landesregierung, 
Direktion Inneres und Kommunales übermittelt.  Eine Stellungnahme des Landes liegt 
vor und es wurden auch die angeregten (vorwiegend formellen) Änderungen in die 
Satzung neu eingearbeitet. 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 02. Dezember 2019 diese 
Änderungen mehrheitlich beschlossen. Der Beschluss der Verbandsversammlung 
wird dem Amtsvortrag als Beilage beigelegt.  
Am 10.2.2020 stellte Bürgermeister Rudolf Gammer gemäß § 6 Abs 12 der Satzung 

iVm § 15 Oö GemVG iVm § 46 Abs 2 Oö GemO 1990 den Antrag auf Aufnahme des 

Tagesordnungspunktes „Satzungsänderung bezüglich Verteilung der 

Winterdienstkosten“ in die Sitzung der Verbandsversammlung vom 02. März 2020. 

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 02. März 2020 betreffend 
Änderung des Kostenteilungsschlüssels Winterdienst erneut eingehend beraten und 
die Änderung des Kostenteilungsschlüssel Winterdienst mehrheitlich in der nun 
vorliegenden Form beschlossen. Der Beschluss der Verbandsversammlung wird dem 
Amtsvortrag als Beilage beigelegt.  
Jede Satzungsänderung muss von den Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden 
übereinstimmend beschlossen werden; siehe dazu § 4 Oö. 
Gemeindeverbändegesetz.  
Der Beschlussfassung werden die Satzung 2015 und der Entwurf Satzung 2020 
zugrunde gelegt. Die Änderungen wurden rot gekennzeichnet. 
Nach erfolgter Beschlussfassung in den Verbandsgemeinden muss die von den 
Gemeinderäten genehmigte Satzung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
vorgelegt werden.  
 
Fr. Dr. Wassermair: Johannes Wassermair und ich haben die Satzung 
„Wirtschaftshof Aschachtal“ in der Gemeinderatssitzung am 29.9.2014 abgelehnt. Da 
wir jetzt mit einer Zustimmung zur Satzungsänderung die gesamte Satzung bejahen 
müssten, werden wir beide uns der Stimme enthalten, da wir nach wie vor von der 
Sinnhaftigkeit des gesamten Vorhabens nicht überzeugt sind und keine 
Verbesserung für unseren Ort sehen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die im Entwurf vorliegende Satzung möge beschlossen werden. 
Diesem Beschluss wird der vorliegende Satzungsentwurf zugrunde gelegt und als 
Beilage der Verhandlungsschrift zum wesentlichen Bestandteil erklärt. 
 
 
 



Abstimmungsergebnis: 
Fr. Dr. Wassermair, Hr. Wassermair und Hr. Straßl enthalten sich der Stimme. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
 
ENDE TOP 5.4. 
 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



5.5. Kündigung des Bestandsvertrages Nr. West 206 (ehem. Lände der Markt-

gemeinde Aschach/Donau) 

Bericht des Vorsitzenden: 
Da der Bootssteg der Marktgemeinde Aschach bereits seit über einem Jahr nicht 
mehr installiert ist und ein neuer durch den Tourismusverein errichtet wurde wird die 
Lände, die im Bestandsvertrag Nr. West 206 in Bestand genommen wurde nicht 
mehr benötigt. Der Vertrag, der mit der Via Donau mit 1. 1. 2006 abgeschlossen 
wurde kann daher aufgelöst werden. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate und kann 
jeweils zum Monatsletzten gekündigt werden. 
 
Beratung:  
Fr. Dr. Wassermair: Da nach Rücksprache mit der BH Grieskirchen keine weitere 
Anlegestelle möglich ist, werden wir dieser Kündigung zustimmen. 
Ich möchte aber gerne irgendwann eine Auskunft darüber, was mit der 
Bootsanlegestelle, die der Tourismusverein nun mittels Leader-Förderung errichtet 
hat und hin künftig betreut, passieren würde bzw. wem die Anlage gehören würde, 
falls es einmal zu einer Vereinsauflösung käme. 
Vorsitzender: Er glaubt an den Tourismusverein, aber falls es einmal zu einer 
Auflösung kommt, dann wird man sich etwas überlegen. 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Bestandsvertrag Nr. West 206 möge mit Ende Mai gekündigt werden. Das 
Vertragsverhältnis läuft somit mit Ende August aus. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 5.5. 

 
 
 
  



  



 
 
 
 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 
 
  
  



6. Allfälliges 

 

- Hr. Jäger: Er möchte die Situation zum Arzt erfahren. Weiß man schon was 
von der Ortsbildmesse und gibt es den Bauernmarkt? 
Vorsitzender: Die Arztstelle ist mit 1.10.2020 zu besetzen. Der Wunsch des 
neuen Arztes ist, dass er eine neuerrichtete Praxis beziehen möchte. Es wird 
momentan mit dem Grundbesitzer verhandelt und geplant. 
Der Einzug würde aber erst Mitte nächsten Jahres gehen. Es ist momentan in 
Abklärung ob der Arzt von Eferding aus, die Aschacher Patienten 
vorübergehend mitbetreuen darf. 
Von der Ortsbildmesse ist noch nichts bekannt. Es kann auch sein, dass diese 
verschoben wird. 
Hr. Paschinger: Der erste Markt musste abgesagt werden. Am 30.5. findet der 
Markt nun statt und danach jeden letzten Samstag im Monat bis zum Oktober. 
Es sind derzeit 13 Anmeldungen. 

- Vorsitzender: Es möchte ein Freund von Hrn. Stammler Richard einen 
Eiswagen betreuen. Er war damit bereits beim Kirtag. 
Hr. Paschinger: Er wollte eigentlich den Stand vor dem Haus Stammler 
aufstellen. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, in den ehemaligen Gastgarten 
Roma zu gehen. Es wurde danach mit Fr. AL Rathmayr und der BH 
abgesprochen. Er wird mit dem Eisverkauf so schnell als möglich beginnen. 
Es wurde ihm mitgeteilt, dass er die Müllentsorgung bezahlen muss. 

- Hr. Vizebgm. Haider: Ist die Absperrung vor der Konditorei Weltzer in 
Ordnung? 
AL Rathmayr: Diese Absperrung ist verordnet, um den Sicherheitsabstand 
besser einhalten zu können. 
Vorsitzender: Beim Spar war am Wochenende wieder alles zugeparkt und der 
Zulieferer konnte sehr schwer zu fahren. Die Fa. Spar teilte mit, dass sie sich 
gezwungen sehen, den Parkplatz mittels Schranken zu sperren, falls einer der 
Lieferanten nicht mehr zufahren kann. 
Vorsitzender: Die Fa. Guschlbauer hätte ersucht einen Selbstbedienungsstand 
aufstellen zu dürfen.  
Nach kurzer Diskussion ist man sich einig, dies nicht zu genehmigen. 

- Fr. Schnell: Sie verliest folgenden Brief: 
Die Fam. Walk, wohnhaft in der Ritzbergerstraße hat mich gebeten, folgenden 
Wortlaut vorzulesen und zu Protokoll zu geben, nachdem sie beim 
Bürgermeister vorgesprochen haben und bis heute von ihm keine 
Stellungnahme erhalten haben. 
Ob man in Zukunft damit rechnen muss, dass die Gartenzäune entsprechend 
dem von der Gemeinde genehmigten Vorhaben Ritzbergerstraße 21, 
ausgeführt werden dürfen (2 m und höher). 
Wir weisen darauf hin, dass durch eine derartige Gestaltung unser Ortsbild 
wesentlich beeinträchtigt wird und für Unruhe bei den Anrainern sorgt, wenn 
bei benachbarten Fenstern die Sichtöffnungen wesentlich eingeschränkt wird. 
Für uns stellt sich die Frage, ob das Vorhaben, wie ausgeführt, beim Bauamt 
so genehmigt wurde. Wenn nicht, sind unverzüglich Maßnahmen zur 
ordnungsgemäßen Richtigstellung seitens der Gemeinde notwendig. 
 
Man muss die Verkehrssituation anschauen. 



Derzeit muss man weit in die Ritzbergerstraße einfahren, damit man sieht, wer 
von links kommt. Die Fam. Walk erwartet eine Antwort. Sie waren beim Hrn. 
Bürgermeister in der Sprechstunde. Er hat eine Klärung zugesagt.  
Vorsitzender: Er teilte bereits der Fam. Walk mit, dass dies im Bauamt 
behandelt wurde und als richtig befunden wurde. 
Es entsteht hierüber eine Diskussion. 

- Fr. Dr. Wassermair: Sie hat es bereits erwähnt. Beim Radabstellplatz ist eine 
tiefe Rinne, die zu Unfällen führen könnte. Man sollte zumindest ein Schild 
aufstellen, welches darauf hinweist. 
 
Sie bittet nochmals um Aufstellung einer Hundestation( Abfallkübel und 
Gassisäcke) in der Grünauerstraße. 
 
Die Firma Garant hat Anfang März den Spatenstich für das Fundament eines 
37 m hohen Produktionsturmes im Werksgelände gemacht. Es sollen in der 
Endausbaustufe bis zu 25.000 t an Leinsaat-Mischungen oder veredelten 
Sojabohnen hergestellt werden. Auch wenn das Projekt nur von der 
Gewerbebehörde genehmigt wurde, wäre es gut, wenn man das von Seiten 
der Gemeinde und nicht nur aus der Zeitung erfahren würde. 
 
Zur Ortsentwicklung beispielsweise Agenda 21 zur Prozessbegleitung in 
Erwägung zu ziehen und damit eine Beteiligung der Bevölkerung ermöglichen. 

- Vorsitzender: Es soll ehestens eine Gemeindevorstandssitzung stattfinden, 
bezüglich der Vergabe des Pavillons. Die Sitzung soll am 27.5 stattfinden. Es 
werden die Bewerber dazu eingeladen. 

- Vorsitzender: Die Pfarre hat um die Förderung des Glockengeläutes 
angesucht. Dies wird jedoch heute nicht behandelt. 
Hr. Mag. Lucan: Wenn es beschlossen werden sollte, dann möchte er eine 
genaue Aufstellung mit einem Finanzierungsplan. 
Vorsitzender: Das wird alles noch erbracht. 
Fr. Dr. Wassermair: Man kann über das Glockengeläut unterschiedlicher 
Meinung sein. Das bestehende Geläut mit der 300 Jahre alten Bronzeglocke 
und den 2 Stahlglocken, die aus der Zeit nach dem 1. Weltkrieg stammen, hat 
Geschichte und ist individuell. Es wird von manchen sogar geschätzt und 
gelobt, weil es etwas Besonderes ist. Zur Behebung von baulichen Mängeln, 
die nicht aus Mitteln der Pfarre bzw. der Kirche finanziert werden konnten, 
waren wie in der Vergangenheit gerne bereit für eine Unterstützung. In diesem 
Fall sehen wir aber nicht die Notwendigkeit. 
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